
Genossenschaft 
Elektra, Jegenstorf
Bernstrasse 40
3303 Jegenstorf
Tel. 031 763 31 31
Fax 031 763 31 35
info@elektra.ch
www.elektra.ch

Werden Sie Genossenschafter!
Genossenschaft Elektra, Jegenstorf
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Ja, ich interessiere mich!

EE �Ich möchte Genossenschafterin/Genossenschafter der Genossen-
schaft Elektra, Jegenstorf, werden.  �
Bitte senden Sie mir die notwendigen Unterlagen.

EE Herr        Frau        Firma

Name:	

 

Vorname:

 

Firma:

 

Strasse/Nr.:

 

PLZ/Ort:

 

Telefon:

 

E-Mail:

2012

Mitglieder aus der Region

Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind eine wichtige Stütze der 

Elektra. Gemäss Statuten entscheidet letztlich der Verwaltungsrat über die Mitglied-

schaft. Wer am Verteilnetz der Genossenschaft angeschlossen ist, angeschlossen 

wird oder das Netz nutzt, kann Mitglied werden. Dies gilt für natürliche und juristi-

sche Personen des privaten und des öffentlichen Rechts.

Neumitglieder haben einen Anteilschein von nominell 4000 Franken zu übernehmen. 

Der aktuelle amtliche Steuerwert ist in der Regel höher und wird jeweils im Internet 

unter www.elektra.ch veröffentlicht. Die Statuten sehen auch ein Eintrittsgeld vor; 

darauf wird jedoch im Moment verzichtet.

Beim Austritt aus der Genossenschaft wird der Anteilschein zum Nennwert zurück-

bezahlt, jedoch höchstens zum anteiligen Reinvermögen der Genossenschaft.

Die Vorteile auf einen Blick

 �Sichere Geldanlage: Die Übernahme eines Anteilscheins der Genossenschaft Elek-

tra ist eine Investition in ein finanziell gesundes, unabhängiges und traditionsrei-

ches Unternehmen, das in der Region stark verankert ist. 

 �Attraktive Verzinsung: In den letzten Jahren betrug die Verzinsung des Anteil

scheins 6 %. Die Verzinsung richtet sich nach dem jeweiligen Geschäftsgang der 

Genossenschaft Elektra.

 �Mitbestimmungsrecht: Jede Genossenschafterin und jeder Genossenschafter hat 

das Recht, an der Generalversammlung teilzunehmen, und hat eine Stimme.

Weitere Informationen im Internet

Der Geschäftsbericht sowie die Statuten der Genossenschaft Elektra, Jegenstorf, 

enthalten weiterführende Informationen. Die jeweils aktuellen Dokumente sind bei 

der Elektra erhältlich oder stehen auf der Webseite www.elektra.ch zum Download 

bereit.

Starke Tradition – bereit für die Zukunft

Die Genossenschaft Elektra, Jegenstorf, ist ein traditionsreiches Unternehmen und  

versorgt ihre Kunden in den Kantonen Bern und Solothurn sicher, preisgünstig und 

zuverlässig mit Strom. Gegründet 1903 von Vertretern von 18 Gemeinden, ist die 

Elektra in der Region stark verwurzelt und stellt aktuell für über 37 200 Einwohnerin-

nen und Einwohner in zwei Kantonen und 34 Gemeinden die Versorgung mit Strom

produkten der Marke «1to1 energy» und Dienstleistungen sicher. 

Im Sinne grösstmöglicher Kundenzufriedenheit passt die Elektra das Angebot 

laufend an, investiert sie in die Qualität des Verteilnetzes und engagiert sie sich unter 

Wahrung der kompletten Eigenständigkeit in der Youtility AG, der erfolgreichsten 

Kooperation im Schweizer Energiemarkt.

Genossenschaft als bewährte Rechtsform

Die Elektra wurde 1903 als Genossenschaft gegründet mit dem Ziel der gemeinsa-

men Selbsthilfe bei der kostengünstigen Beschaffung und Verteilung von elektrischer 

Energie sowie der Erbringung von anverwandten Dienstleistungen. 

Diesem Ziel ist die Elektra treu geblieben. Die Genossenschaftsform hat sich in den 

über 100 Jahren bewährt und hat zur erfolgreichen Entwicklung der Elektra, die unter 

dem Namen «Genossenschaft Elektra, Jegenstorf» gemäss den Statuten und den 

Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 828 ff. OR) firmiert, 

beigetragen. 

Die Rechtsform garantiert auch weiterhin für Stabilität, denn die Besitzverhältnisse 

und das Entscheidgremium sind breit abgestützt: Als oberstes Gremium amtiert die 

Generalversammlung, an der jede Genossenschafterin und jeder Genossenschafter 

eine Stimme hat – respektive in offizieller Vertretung eines anderen Genossenschaf-

ters maximal zwei Stimmen ausüben darf. 

Die Generalversammlung ist auch das Organ, welches letztlich im Rahmen der 

Statuten und der gesetzlichen Vorgaben über die Verwendung des Reingewinns ent-

scheidet.
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